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28.06.2021

Online Selbsttest-Nachweise über die Corona Warn App

werte Damen und Herren,

aus folgenden Gründen sollte unsere Telemedizin Software (exklusiv in Koop) an die Warn
App angeschlossen werden zur Übermittlung der online Testnachweise nach überwachten
Selbsttests durch unserer Tele-Ärzte:

1. Testverordnung
Die Testverordnung regelt nur, welche Selbsttests erstattungsfähig sind, nämlich nur bei
Überwachung "vor Ort" (§ 1 Absatz 1 Satz 2 Nr. 3 TestV), also nicht bei Online
Überwachung, so wie wir es anbieten. Wir wollen auch keine Erstattung.
Die TestV regelt zudem für bestimmte Fälle, dass ein digitaler Testnachweis nur unzulässig
ist, wenn der Selbsttest ohne Überwachung erfolgt (§ 4 Absatz 1 Satz 3 TestV. Alle Varianten
unserer Testnachweise sind jedoch überwacht.

2. SchAusnahmV
Die SchAusnahmV regelt und definiert hingegen die "Testnachweise", welche auch nach
einem "überwachten" Selbsttest durch Arztpraxen möglich sind gemäß § 2 Nr. 7 c), so wie
wir es anbieten. Die von unsere Ärzten überwachten Selbsttests, die online mit oder ohne
Videochat von Arztpraxen überwacht werden, sind gemäß § 2 Nr 7 c) SchAusnahmV den
Selbsttests vor Ort als Testnachweis gleichgestellt. Denn sie unterfallen ohne Einschränkung
derselben Definition der zulässigen Tests ("wenn die zugrunde liegende Testung durch
In-vitro-Diagnostika erfolgt ist, die für den direkten Erregernachweis des Coronavirus
SARS-CoV-2 bestimmt sind (...)".

Anders als in der TestV fehlt in der SchAusnahmV absichtlich eine Beschränkung auf "vor
Ort" Selbsttests, so dass auch an beliebigen Orten durchgeführte Selbsttests und
entsprechende Online Testnachweise zulässig sind.
Das sehen auch Experten so und fordern, dass zusätzlich auch die Kosten erstattet werden
gemäß TestV:
https://www.handelsblatt.com/inside/digital_health/pandemie-digitale-corona-selbsttests-aner
kennung-als-kostenloser-buergertest-gefordert/27257792.html?ticket=ST-340769-4qaGFnsc
Knf5U2qnGocC-ap6
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Selbst wenn also unsere Selbsttest nicht erstattungsfähig sind gemäß TestV, kann das nichts
ändern an der Gültigkeit unserer Testnachweise gemäß SchAusnahmV.

3. Anschluss unserer 2 Ärzte
Letztlich reicht es aus, dass unsere Ärzte den Zugang beantragen, die übrigens auch "Vor
Ort" Testungen anbieten und schon aus diesem Grund an die Warn App anzuschließen sind.
Es ist nicht die Aufgabe des RKI oder der Warn-App Betreiber, zu prüfen, ob sich die Ärzte
an das Gesetz halten und ihre Zuverlässigkeit ist bereits durch die Ärztekammer
ausreichend verifiziert. Als Ärzte brauchen sie auch keinen "Beauftragungsstatus durch den
öffentlichen Gesundheitsdienstes", den ich auf Wunsch aber gern beantrage für mein
Unternehmen.
Ich beantrage daher vorsorglich hiermit die Anschließung an die Corona Warn-App namens
und in Vollmacht unserer zwei in BRD approbierten Ärzte Dr. med. Michael Nudelmann und
Dr. med. Eva-Maria Ansay und deren Arztpraxen, deren Vollmacht ich anwaltlich versichere
und auf Wunsch auch gern nachreiche.

4. Definition "Überwachte" Selbsttests
Eine Überwachung kann auch per Chat oder smartem Fragebogen erfolgen, wenn damit die
Ziele des Gesetzgebers ebenso erfüllt werden, wie bei einem Test vor Ort oder per
Videochat. Überwachte Selbsttests grenzen sich von nicht-überwachten Tests wie folgt ab:
Der Gesetzgeber verfolgt mit der geforderten "Überwachung" keinen Missbrauchsschutz,
sondern nur Gesundheitsschutz bzw. medizinische Zwecke (siehe Gesetzesbegründung,
Seite 13, letzter Absatz:
https://www.bundesrat.de/SharedDocs/drucksachen/2021/0301-0400/347-21.pdf?__blob=pu
blicationFile&v=1)

a) Missbrauchsschutz
1) keine Voraussetzung
Letztlich ist der Arzt auch kein Detektiv oder Polizist zur Aufdeckung von Missbräuchen und
es widerspricht sogar der Berufsordnung, demnach Ärzte das Vertrauensverhältnis fördern
sollen. Wenn Ärzte nun aber Maßnahmen vorsehen, die offensichtlich nur dem
Missbrauchsschutz dienen, unterstellen sie jedem Patienten erkennbar generell
Missbrauchsgefahr, wodurch das Vertrauensverhältnis gestört wird.

2) nicht zu verhindern
Letztlich ist Missbrauch praktisch auch kaum zu verhindern, wäre aber auch nur im Einzelfall
für den Patienten vorteilhaft, etwa wenn er trotz Infektion einen negativen Testnachweise für
eine wichtige Reise benötigt. Diesen Testnachweis kann er aber auch einfach selbst
fälschen und als ausländischer fiktiver Arzt unterschreiben. Solange es keinen weltweiten
Standard für digitale Testnachweise gibt, sind solche Testnachweise auf Papier mangels
Kontrollmöglichkeit weiterhin von Kontrolleuren zu akzeptieren, die ohnehin die Personen
i.d.R. durchwinken nach Hochhalten des Testnachweises. Es wir auch kaum ein Nutzer
einen Testnachweis ohne durchgeführten (Selbst-)test erschleichen, da der Test kostenlos
ist und eine Urkundenfälschung strafbar ist.

2) liegt vor
Dennoch bietet unsere Web-App hohen Missbrauchsschutz gemäß der bereits übersandten
Übersicht zur Funktionsweise anbei. Dabei wird die Kontrolle der Angaben vom Arzt auch
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auf den Kontrolleur verlagert, der letztlich auch schon vom Berufsbild her für die Kontrolle
zuständig ist.

b) Gesundheitsschutz
Unsere Web App erreicht die in der Gesetzesbegründung genannten Ziele des
Gesundheitsschutzes besser als ein durchschnittlicher Arzt dadurch, dass der Nutzer auf
www.DrAnsay.com zuvor folgende Fragen beantworten muss und bei bedenklichen
Antworten vom Service ausgeschlossen wird:

"Fragebogen zur online Ausstellung eines COVID-19 Antigen Selbsttest Nachweises:

Hast Du den Selbsttest korrekt durchgeführt und hattest Du bereits Erfahrung mit
Selbsttests?
Ja / Nein [Ausschluss]

Ist das Test-Ergebnis negativ, d.h. Du bist nicht infiziert, oder positiv, d.h. Du bist infiziert?
negativ / positiv  [Ausschluss]

Hast Du eines dieser COVID-19 Symptome (sortiert nach Häufigkeit)?
(...)
Ja [Ausschluss]  / Nein"

5. weitere Service-Optionen
Jedenfalls bieten wir den Nutzern unseren Service zur Erhöhung des Gesundheits- und
Missbrauchsschutzes auch mit diesen zusätzlichen Optionen, von denen jedenfalls die
sorgfältigste Option auch nach strengster Ansicht zulässig sein müsste bitte:
a)
Der Arzt verifiziert optional im Videochat die Identität des Nutzers und den zuvor selbst
durchgeführten Test oder
b)
optional den während des Videochats unter Anleitung und Missbrauchsüberwachung
durchgeführten gesamten Tests oder
c)
nur bis zum Einträufeln in die Testkassette. Letzteres macht unser Konkurrent
www.freetogo-app.de, der bereits an die Warn App angeschlossen ist.
d)
Optional sendet der Nutzer die vorher/nachher Fotos der eindeutig markierten Testkassette
hoch, die der Arzt dann verifiziert.

6. Online Testnachweise
Übrigens sind die aufgrund verpflichtender Betriebs-, Schul- und Reisetestungen nötigen zig
Milionen test nur mithilfe von effizienten Online Testnachweisen möglich, da es in BRD nicht
genügend Gesundheitspersonal gibt für eine jeweils 15 Minütige "Überwachung" per
Videochat oder gar vor Ort. Zudem werden dadurch unnötige Ansteckungsrisiken vor Ort
vermieden.

7. Koop: DrAnsay.com als exklusives Portal
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Zudem bieten wir dem RKI und den Betreibern der Warn-App an, DrAnsay.com als
weltweites exklusives Testnachweis-Portal für alle Ärzte in BRD zu etablieren, welches für
Patienten kostenlos ist. Wir könnten dann nach Wunsch die Qualität des Services sichern,
bestimmte Service-Optionen anbieten, Ärzte verifizieren und alle wertvollen Daten, KPIs
sowie User-Feedback aus einer Hand liefern. Als Rechtsanwalt mit Befähigung zum
Richteramt und erfolgreicher Telemedizin-Unternehmen habe ich dafür die besten
Voraussetzungen. Wir bieten übrigens seit 1 Jahr auch Genesenen-Nachweise online an als
weltweiter Pionier.

Besten Gruß,

Dr. jur. Can Ansay (CEO & Rechtsanwalt)
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